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Die Kennzeichnung von Gefahren an Badestellen ist 

eine der Grundlagen zur Prävention von Unfällen 

an und in Gewässern. Deshalb kommt der einheit-

lichen Anwendung von Strand-Sicherheitsflaggen 

und in deren Ergänzung durch Wasser-Sicherheits-

zeichen, eine besondere Bedeutung zu. Um hier 

national, aber auch international für einheitliche 

Standards zu sorgen, hat die  ISO unter maßgeb-

licher Mitarbeit der Wasserrettungsorganisationen 

eine neue weltweite Norm für das Aussehen von 

Wassersicherheitszeichen und die Beschilderung 

von Badestellen entwickelt (ISO 20712). Diese 

Vorgabe wurde durch das Deutsche Institut für 

Normung (DIN) aufgenommen und auch als na-

tionale Norm für Deutschland festgeschrieben.

Dabei ist das System nicht in der Theorie geboren, 

sondern nimmt vielfältige Praxiserfahrungen bei-

spielsweise der australischen, irischen, niederlän-

dischen oder südafrikanischen Wasserretter und 

Strandbetreiber auf. Auch die Deutsche Lebens-Ret-

tungs-Gesellschaft hat ihre speziellen Erfahrungen 

und Kompetenzen in die Entwicklung der Norm 

einfließen lassen. Tatsächlich bietet dieses System 

nun Betreibern von Badestellen aber auch den Ba-

degästen deutliche Vorteile. Durch die Standardisie-

rung von Kerninformationen, die Anlehnung an das 

international eingeführte System von Hinweisen, 

Warnungen und Verboten sowie eindeutige, leicht 

zu identifizierende Piktogramme ist die schnelle In-

formation der Nutzer ebenso wie die Verständlich-

keit auch in anderen Sprachräumen gewährleistet. 

Gleichzeitig ist das System flexibel genug, um zu-

sätzliche Service- oder weitergehende Sicherheits-

informationen aufzunehmen und somit regionale 

oder lokale Besonderheiten zu berücksichtigen. 

Partner für die Einführung

Um die erhoffte Sicherheitswirkung voll zu entfal-

ten, ist ein möglichst flächendeckender Einsatz der 

neuen, in der Norm beschriebenen Komponenten 

von entscheidender Bedeutung. Dies haben inter-

national bereits viele Länder erkannt. 

Insbesondere dort, wo sich durch eine touristische 

Ausrichtung die Notwendigkeit ergibt, sicherheits-

relevante Informationen möglichst ohne Text zu 

vermitteln, findet die ISO-Norm viele Anwender. So 

sind beispielsweise bereits viele dänische Strände 

mit entsprechenden Hinweisschildern ausgerüstet. 

Mit der Umstellung ist jedoch auch ein nicht un-

erheblicher Investitionsbedarf bei der Herstellung 

der neuen Schilder verbunden. Die DLRG bietet als 

Partner für Wassersicherheit Kurverwaltungen, Tou-

rismusbetrieben und anderen Betreibern von Strän-

den deshalb nun eine kostengünstigere Lösung an: 

Zusammen mit ihrem Partner NIVEA rüsten 

die Wasserretter Badestellenzugänge an der 

deutschen Küste mit einheitlichen Strandzu-

gangsschildern gemäß ISO-Norm 20712 aus. 

Die Schilder selbst inklusive der ortsspezifi-

schen Bedruckung sind über die DLRG-NI-

VEA-Partnerschaft finanziert, die Erfassung 

der relevanten Sicherheitszeichen erfolgt in 

Abstimmung mit interessierten Badestellen-

betreibern durch die DLRG. Lediglich die mit 

der Aufstellung der Schilder verbundenen 

Kosten (ggf. Bauanträge, Gründung) sowie 

evtl. mit der Beschaffung von Kataster- und 

Infomaterial verbundene Kosten verbleiben 

beim Badestellenbetreiber. 

Im Weiteren möchten wir Ihnen die Schilder sowie 

die Rahmenbedingungen, Vorgaben und notwen-

dige Vorleistungen kurz erläutern.

Mit Strandzugangsschildern mehr Sicherheit schaffen
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Grundsätzliches

Gemäß der ISO 20712 soll mit den Strandzu-
gangsschildern eine einheitliche universell gültige 
und verwendbare Beschilderung von Badestellen 
ermöglicht werden. Die ISO setzt dafür den inhalt-
lichen Rahmen (Farben, Größen, Symbole) fest, 
lässt jedoch Freiraum für individuelle Ergänzun-
gen, um so den unterschiedlichen Bedürfnissen an 
der jeweiligen Badestelle gerecht zu werden. 
Weitere Anforderungen an die Schilder ergeben 
sich aus dem Einsatzzweck und -standorten. So 
muss eine Wetter- und Vandalismusbeständigkeit 
gegeben sein, das System benötigt eine sturm-
sichere Gründung, es muss trotz der gegebenen 
Wettereinflüsse möglichst langlebig sein, anderer-
seits aber flexibel neue Inhalte aufnehmen können. 

Die DLRG hat sich daher für Aluminumträgerplat-
ten und Ständer entschieden, auf die die entspre-
chenden Informationen mittels UV-beständiger 
Folie aufgebracht werden. Diese Kombination 
gewährleistet die notwendige Robustheit des 
Schildes bei gleichzeitig hoher Flexibilität durch die 
Folienkaschierung. 

In Ergänzung zu den gemäß ISO vorgegebenen 
Informationen sehen die von der DLRG entwickel-
ten Schilder standardmäßig eine „Kinder-Kenn-
zeichnung“ des jeweiligen Strandabschnittes vor 
und bieten Platz für das Gütesiegel „Lifeguarded 
Beach“, das im Schildkopf integriert werden kann, 
sofern für den jeweiligen Strandabschnitt die 
entsprechenden Vorgaben durch ein erfolgreiches 
Risk Assessment nach Standard der International 
Lifesaving Federation of Europe (ILSE) erfüllt sind. 
Als zusätzliche Erweiterung enthalten die Schilder 
Sonnenschutz-Informationen des Partners NIVEA 
sowie eine werbliche Rückseite, die die Media-
Gegenleistung für die Finanzierung des Projektes 
darstellen und insofern fester Bestandteil des 
Gesamtsystems sind.

Das große Schild (unten)

Das ausführliche Infoschild mit Lageplan wird an 
allen Haupt- bzw. großen Zugängen eingesetzt. 
Sofern nur ein regulärer Zugang zur Badestelle 
besteht und der Platz ausreicht, wird ebenfalls 
dieses Schild verwendet, da nur die große Varian-
te die notwendige Lageplaninformation enthält. 
Standardmäßig nutzt der Lageplan einen Maßstab 
1:2000. Das Schild hat ein Maß von 1000 x 2500 
mm. 

Die Strandzugangsschilder

Rechts das große Strandzugangsschild mit :

•	 Kopf: allgemeine Strandinformation

•	 ISO-Zeichen: Erläuterung der ISO-Symbole

•	 Badezonen-Kennzeichnung: Erläuterung der 

Flaggensymbolik, Wachzeiten

•	 Lageplan 

•	 Sonnenschutz-Regeln
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Das kleine Schild (unten)

Die Ergänzung des Systems für alle Nebenzugänge 
der entsprechenden Badestelle ohne Lageplan. 
Dieses Schild hat ein Maß von 500 x 1000 mm.

Die Erfassung der Daten

Die Erfassung der Daten / Informationen muss für 
jedes Schild individuell vorgenommen werden. 
Dies erfolgt bei einem Vor-Ort-Termin zwischen der 
DLRG und dem Badestellenbetreiber. Bei Bade-
stellen, die bereits durch ein Risk-Assessment 
geprüft worden sind, ist in der Regel die Übernah-
me wesentlicher Daten aus dem Risk Assessment 
möglich. 

Gleichwohl ist auch hier ein Vor-Ort-Termin zwin- 
gend erforderlich, da die jeweilige Beschilderung 
und ihr Standort genau an den Strandabschnitt 
anzupassen ist.

Gründung und Genehmigungen

Für die Aufstellung der Schilder ist eine entspre-
chende Gründung vorzusehen. Die Statikberech-
nung für die Hauptzugangsschilder finden Sie ab 
Seite 9. Soweit die Aufstellung kleiner Schilder 
vereinbart wird, geht eine analoge Vorgabe dafür 
zu.
Zu beachten sind ggf. auch entsprechende Ge-
nehmigungsverfahren, wie Bauanzeigen, -anträge 
oder Genehmigungen der jeweils zuständigen Na-
tur- oder Küstenschutzbehörde und ähnliche mögli-
che Verpflichtungen des Badestellenbetreibers.

Symbole der ISO 20712

Im Rahmen der DIN/ISO 20712 werden alle sicher-
heitsrelevanten Situationen am Wasser in Form 
von Piktogrammen dargestellt. 
Nachfolgend ein Auszug von häufig verwendeten 
Symbolen:

Hinweisschild:

 Öffentliche Rettungsmittel

Verbotsschilder:

  Springen  Strandsegler  Kitesurfen     Jetskis  
  verboten  verboten verboten   verboten

Warnschilder:

 Achtung Unter-      Achtung     Achtung     Achtung 
  wasserobjekte    Slippstelle  Strandsegler   Flachwasser

Die Strandzugangsschilder

Oben das kleine Strandzugangsschild mit :

•	 Kopf: allgemeine Strandinformation

•	 ISO-Zeichen: Erläuterung der ISO-Symbole

•	 Badezonen-Kennzeichnung: Erläuterung der 

Flaggensymbolik, Wachzeiten

•	 Sonnenschutz-Regeln
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Vorleistungen des Badestellenbetreibers

Die im einzelnen notwendigen Leistungen des 
Badestellenbetreibers sind im nebenseitigen 
Mustervertrag detailliert aufgeführt. Zur schnellen 
Orientierung hier eine Übersicht:

1)  Entscheidung für die Nutzung des DLRG An-
gebotes

2)  Vereinbarung zur Aufstellung der Schilder 
zwischen Badestellenbetreiber und DVV 
DLRG-Verlag und Vertriebs GmbH

3)  Bereitstellung der weiteren benötigten Unter-
lagen, insbesondere des Kartenmaterials im 
Maßstab 1:2000. 

4)  Vereinbarung und Durchführung eines Vor-
Ort-Termins zur Erhebung der notwendigen 
Informationen und Festlegung des jeweiligen 
Aufstellungsortes

5)  Durchführung evtl. notwendiger Genehmi-
gungsverfahren

6)  Herstellung der Gründung am festgelegten 
Standort 

Leistungen der DLRG

Die DLRG stellt zusammen mit Ihrem Partner 
NIVEA die Schilder inkl. der Folien kostenfrei zur 
Verfügung und stellt das Fachpersonal für den Vor-
Ort-Termin. Für die Ausführung und als Vertrags-
partner zum Badestellenbetreiber wird die DVV 
DLRG-Verlag und Vertriebs GmbH fungieren.

1) Für den Betreiber kostenfreie Beschaffung 
und Erstellung der Schilder und Folien

2) Vor-Ort-Termin zur Festlegung von Standort 
und Inhalten

3)  Anlieferung der fertigen Schilder
4)  Kostenfreie Reparatur bei Beschädigungen 

aufgrund von Umwelteinflüssen während der 
Vertragslaufzeit. 

Leistungen
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Vereinbarung
zwischen

DLRG-Verlag und Vertriebs GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Henning Bock 

Im Niedernfeld 2, 31542 Bad Nenndorf
(im Folgenden „DVV“)

und 
___________________________
___________________________

im folgenden BB (Badestellenbetreiber) genannt
______________________________________________________________________________________________

Präambel

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) ist eine gemeinnützige Wasserrettungsor-
ganisation mit den Kernaufgaben Schwimmausbildung, Aufklärung und Wasserrettungsdienst. Im 
Rahmen dieser Aufgaben hat die DLRG den Wasserrettungsdienst an den Badestränden des BB 
übernommen. Die DVV ist eine Gesellschaft, die alle Aktivitäten der DLRG umsetzt, die mit Sponso-
ren und externen Wirtschaftspartnern gemeinsam durchgeführt werden.
Der BB ist als anerkannter/renommierter Badebetrieb daran interessiert, seinen Gästen einen an-
genehmen und sicheren Badeurlaub zu garantieren. Zur Aufklärung in Sicherheitsfragen sowie der 
Kennzeichnung von bewachten Stränden und den dortigen Gefahren vereinbaren die Parteien, dass 
die bewachten Strandabschnitte an den Strandzugängen Zugangsschilder gemäß DIN/ISO 20712 
erhalten. Diese Strandzugangsschilder informieren die Badegäste über international gültige Sicher-
heits- und Hinweiszeichen sowie über die jeweilige Situation vor Ort.

1. Strandzugangsschilder

Die Strandzugangsschilder sind aus Aluminium gefertigte Konstruktionen mit den in Anlage 1 
angegebenen Dimensionen. Sie sind in zwei Größen verfügbar. Auf den Schildern befinden sich 
Angaben zur

• Wachqualität des Strandabschnittes (Bewachter Strand / Lifeguarded Beach bzw. auch nicht)
• Bezeichnung des Strandabschnittes
• Geografische Angaben zur Position und zum Strandabschnitt
• Erläuterung Hinweisschilder
• Erläuterung Badezonenkennzeichnung
• Lageplan (nur bei den großen Schildern)
• Baderegeln/Sonnenschutzregeln
• Verbraucherhinweis (Rückseite)

Mustervereinbarung
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2. Leistungen der DVV 

Dem BB werden von der DVV .. große Schilder und .. kleine Schilder kostenfrei erstellt und angelie-
fert.* Gleiches gilt für die auf den Schildern angebrachten Folien. Die DVV wird die Strandzugangs-
schilder bzw. Folien bei  entsprechender Beeinträchtigung durch schädigende Umwelteinflüsse 
(insbesondere Wind, Regen, Sonne) für den Zeitraum der Vertragslaufzeit auf eigene Kosten erneu-
ern bzw. entfernen. * Die Anzahl wird ggf. durch ein Risk Assessment der DLRG ermittelt.

3. Leistungen des BB

Der BB wird für die Strandzugangsschilder eine Gründung entsprechend der Anlage vorbereiten. 
Die Gründung wird von ihrer Lage her vorab gemeinsam festgelegt und ist so zu wählen, dass die 
Strandzugangsschilder von beiden Seiten zu sehen, also in der Regel quer zur Zuwegung aufge-
stellt sind.  Die Sicht auf Vorder- und Rückseite der Tafel darf nicht verstellt sein. 
Sofern notwendig, wird der BB entsprechende Genehmigungen für die Aufstellung einholen. 
Nach Aufstellung des Schildes, erfolgt eine Fotodokumentation durch den BB. 
Die Bereitstellung des Platzes für die Aufstellung erfolgt kostenfrei.
Der BB hat Sorge dafür zu tragen, dass keine zusätzliche Werbung oder Beklebung auf den Strand-
zugangsschildern erfolgt und sich gegen Beschädigungen des Schildes durch Vandalismus abzusi-
chern.

4. Weitere Vereinbarungen

Die geografische Lage der Strandzugangsschilder wird gemeinsam von BB und DVV festgelegt.  
Der BB teilt der DVV den Termin mit, an dem die in der Anlage definierte Gründung fertiggestellt 
wird. Die DVV teilt dem BB den Termin mit, an dem sie das Schild zur Aufstellung anliefern wird. 
Der BB sorgt für die kurzfristige Aufstellung/Montage. 
Der BB überlässt der DVV einen Auszug aus dem Kataster im Maßstab 1:2000, welcher den Strand 
abbildet. Die DVV wird auf Grundlage dieses Katasterplanes den Aufdruck des Lageplans für das 
Strandzugangsschild erstellen.
Außerhalb der Saison werden die Strandzugangsschilder vom BB auf eigene Kosten demontiert 
und eingelagert. 
Die Aufstellung der Strandzugangsschilder erfolgt für den Vertragszeitraum für beide Parteien kos-
tenfrei. Die Strandzugangsschilder bleiben Eigentum der DVV.

5. Vertragslaufzeit/Sonstige Vereinbarung

Die Laufzeit dieses Vertrages beträgt 5 Jahre. Innerhalb dieser Zeit können die Strandzugangsschil-
der nur mit Zustimmung der DVV entfernt oder versetzt werden.
Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Laufzeitende gekündigt werden. Erfolgt 
keine Kündigung, verlängert er sich automatisch um drei Jahre.
Die Parteien können diese Vereinbarung aus wichtigem Grund vorzeitig kündigen. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Partei wesentliche Vertragspflichten verletzt.
Ein weiterer wichtiger Grund liegt vor, wenn der Wasserrettungsdienst nicht mehr durch die DLRG 
wahrgenommen wird.
Kündigungen, gleich aus welchem Grund, bedürfen der Schriftform.
Die Kosten für eine Entfernung und Entsorgung der Schilder und Fundamente nach Beendigung 
des Vertrages werden nicht der DVV oder der DLRG angelastet.

Bad Nenndorf,     ___________________________________

___________________________________  _________________________________
DVV      BB

Mustervereinbarung
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Statik
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